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Bernhardi-GedenksteinBauwerksname

Gedenkstein für Isidor Bernhardi; zur Erinnerung an den Kaufmann und Fabrikanten, Stifter und Wohltäter 
Isidor Bernhardi (1842-1916), Granitfindling, ortsgeschichtlich von Bedeutung

Kurzcharakteristik

Der Findling auf dem Bernhardiplatz in Neustadt-Neuschönefeld erinnert an Isidor Bernhardi (geb. 1842 in 
Ebersbach/Sachsen, gest. 1916 in Leipzig). Neben seiner beruflichen Tätigkeit war der Leipziger Kaufmann 
und Fabrikant von Arzneikräutern als städtischer Armenpfleger wohltäterisch aktiv. Bei seinem Tode stiftete 
er der Stadt Leipzig das ganz in der Nähe liegende Grundstück Bergstraße 21 und bestimmte, dass die 
dafür jährlich anfallenden Zinsen Armen und Bedürftigen in Leipzig zu Gute kommen sollten. Auf die 
Initiative seiner Tochter hin benannte die Stadt 1932 zunächst den Platz an der Lilienstraße nach ihm und 
stellte anschließend im Jahre 1935 einen Granitfindling zu seinen Ehren hier auf. Man entschied sich 
bewusst für ein zurückhaltend gestaltetes Denkmal und schuf damit einen Bezug zum sozialen und 
uneigennützigen Engagement Bernhardis. Der roh belassene Stein wurde durch die Steinmetzfirma Alfred 
Fränzel 1936 lediglich mit den Worten „Bernhardi/Platz/I. Bernhardi, geb. am 9.8.1842,/gest. am 
28.8.1916/Errichter wohltätiger Stiftungen“ versehen. Ungeachtet seiner Schlichtheit ist das Denkmal ein 
wichtiges Zeugnis der Personen- und der Sozialgeschichte Leipzigs.
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Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

Seite 2 von 2


